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§ 14 HeimAufG Mündliche
Verhandlung

 HeimAufG - Heimaufenthaltsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Das Gericht hat zur mündlichen Verhandlung in der Einrichtung den Bewohner, seine Vertreter, seine

Vertrauensperson, den Leiter der Einrichtung, die Person, die die Freiheitsbeschränkung angeordnet hat, sowie

erforderlichenfalls auch den Arzt, der das Dokument im Sinn des § 5 Abs. 2 ausgestellt hat, und andere zur

Verfügung stehende Auskunftspersonen zu laden.

2. (2)Der Leiter der Einrichtung hat dafür zu sorgen, dass der Bewohner an der Verhandlung teilnehmen kann. Das

Gericht und alle in der Verhandlung anwesenden Personen haben darauf zu achten, dass die Verhandlung unter

möglichster Schonung des Bewohners durchgeführt wird und von anderen Bewohnern tunlichst nicht

wahrgenommen werden kann. Für die mündliche Verhandlung gilt § 19 AußStrG. Das Gericht kann die

Öffentlichkeit auch ausschließen, wenn es das Interesse des Bewohners erfordert. Auf Verlangen des Bewohners

oder seines Vertreters ist die Öffentlichkeit jedenfalls auszuschließen.

3. (3)Das Gericht hat der mündlichen Verhandlung einen nicht der Einrichtung angehörenden und von dieser

unabhängigen Sachverständigen beizuziehen. Den Parteien ist Gelegenheit zu geben, Fragen an den

Sachverständigen zu stellen.

4. (4)Das Gericht kann die mündliche Verhandlung unter Verwendung geeigneter technischer

Kommunikationsmittel zur Wort- und Bildübertragung auch außerhalb der Einrichtung durchführen, auf diese

Weise Beweise aufnehmen und sonst der Verhandlung beizuziehende Personen teilnehmen lassen, wenn die

Gesundheit einer am Verfahren beteiligten Person durch ihre persönliche Teilnahme aufgrund einer allgemein

vorherrschenden Krisensituation ernstlich gefährdet wäre und die Gefährdung nicht anders abgewendet werden

kann. § 18 Abs. 2 AußStrG ist nicht anzuwenden.
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